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Satzung – Auszug  
 

 
 
 

 
 
§ 10 Stifterforum 
 

(1) Das Stifterforum besteht aus den Gründungsstifter-/innen sowie den Zustifter- 
  /innen. Die Zugehörigkeit zum Stifterforum ist freiwillig. Sie besteht auf  
  Lebenszeit und ist weder übertragbar noch vererbbar.  
 
(2) Juristische Personen können dem Stifterforum nur unter der Bedingung 
  und so lange angehören, als sie eine natürliche Person zu ihrem Vertreter 
  in das Stifterforum bestellen und diesen der Stiftung schriftlich mitteilen;  
  für die Dauer deren Zugehörigkeit gilt Absatz 1 sinngemäß. 
 
(3) Bei Zustiftungen aufgrund einer Verfügung von Todes wegen kann der  
  Erblasser in der Verfügung von Todes wegen eine natürliche Person  
  bestimmen, die dem Stifterforum angehören soll; für die Dauer deren  
  Zugehörigkeit gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
(4) Das Stifterforum wählt die weiteren Mitglieder für den Stiftungsrat, die  
  nicht gleichzeitig dem Gemeinderat der Stadt Böblingen angehören.  
 
(5) Das Stifterforum hat beratende Funktion für Vorstand und Stiftungsrat sowie  
  die Möglichkeit der Mitarbeit in Fachausschüssen. 
 
(6) Dem Stifterforum wird in angemessener Form einmal jährlich Bericht erstattet. 

 
 
 


